
Vergütungsübersicht vermiedene Netzentgelte gemäß § 18 StromNEV
AllgäuNetz GmbH & Co. KG

gültig für das Kalenderjahr 2021

Umspannung HS/MS 0,06 0,7551309 0,045308 106,31 0,8590637 91,327062 

Mittelspannung (MS) 0,17 0,9140542 0,155389 120,33 0,4568610 54,974084 

Umspannung MS/NS 0,60 0,6998713 0,419923 116,15 1,0000000 116,150000 

Niederspannung (NS) 0,64 0,8036106 0,514311 122,41 1,0000000 122,410000 

Niederspannung (NS) 0,54 0,8036106 0,433950 178,71 1,0000000 178,710000 

3. Preise und Faktoren für nicht volatile Einspeisung nach dem regulären Preisblatt4)
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1. Allgemeine Hinweise

2. Preise und Faktoren für nicht volatile Einspeisung nach dem Referenzpreisblatt
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Die veröffentlichten Preise und Faktorentgelte für das Kalenderjahr 2021 wurden nach §18 StromNEV, dem VDN Leitfaden und den aktuellen Vorgaben 

der Bundesnetzagentur ermittelt. 

Bei Änderungen der Verhältnisse, die für die Bestimmung von nachfolgend genannten Entgelte maßgebend sind (z. B. Vorgaben der Bundesnetzagentur, 

Erlass von Rechtsverordnungen, etc.), behält sich die AllgäuNetz GmbH & Co. KG vor, die Entgelte den veränderten Verhältnissen anzupassen und ggf. 

Nachverrechnungen vorzunehmen.

Das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMOG) sieht für volatile Energieträger (Wind- und Photovoltaikanlagen) seit 01.01.2020 keine Auszahlung 

vermiedener Netzentgelte mehr vor.

Für Anlagen die nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Anlagen) gefördert werden und nachgelagerte Netzbetreiber, die in der Niederspannung 

(Netzebene 7) einspeisen, hat die Günstigerprüfungder Preisblätter gemäß § 120 EnWG ergeben, dass Sie nach dem regulären Preisblatt (3.) abgerechnet 

werden müssen. Für alle anderen Anlagen gilt, die Abrechnung nach dem Referenzpreisblatt (2.)

Sofern der Einspeiser von seiner Wahlmöglichkeit zwischen der individuellen und der pauschalen Abrechnung keinen Gebrauch macht, wird dieser mit 

seiner individuellen Leistung abgerechnet. Das Wahlrecht muss bis spätestens zum 31.12.20xx des Vorjahres der AllgäuNetz GmbH & Co. KG schriftlich 

mitgeteilt werden. Entgelte für Vermeidungsleistung die nicht dem Einspeiser gutgeschrieben werden, rechnet die AllgäuNetz GmbH & Co. KG nach dem 

verstetigten Verfahren ab.

Die Skalierungsfaktoren Leistung im verstetigten Verfahren können frühestens im Mai ermittelt werden. Die Abrechnung des verstetigten Verfahrens findet 

im Juni des Folgejahres statt.

1) Preis gemäß Referenzpreisblatt bzw. regulärem Preisblatt
2) Nach dem Kalkulationsleitfaden § 18 StromNEV des VDN vom 3. März 2007 endgültige Arbeits- und Leistungspreise der jeweiligen Spannungsebene
3) Für dezentrale Erzeugungsanlagen, welche über eine Leistungsmessung mit Datenfernübertragung verfügen (§ 18 Abs. 3 StromNEV).
4) Für die Anwendung der Günstigerprüfung der Preisblätter bitte die Allgemeinen Hinweise 1) beachten.

ALLGÄUNETZ GMBH & CO. KG

SITZ DER GESELLSCHAFT Kempten (Allgäu)  REGISTERGERICHT Amtsgericht Kempten  HRA 8445 
KOMPLEMENTÄRIN  AllgäuNetz Verwaltungs GmbH  SITZ DER GESELLSCHAFT Kempten (Allgäu) 

REGISTERGERICHT Amtsgericht Kempten  HRB 8943  GESCHÄFTSFÜHRER Volker Wiegand 

FIRMENSITZ BANKVERBINDUNG SERVICECENTER 
Illerstraße 18 Sparkasse Allgäu STEUER-NR. 127/150/55307 Immenstadt    Oberstdorf 
87435 Kempten (Allgäu) IBAN: DE58 7335 0000 0610 5475 98 UST-IDNR. DE245326882 Kempten    Sonthofen 


